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Jetzt QR-Code scannen 
und mehr entdecken!

21. Februar, 14.11 Uhr
Eintritt: 2 Euro Kinder, 3 Euro Erwachsene

Kinderfasching im Kurhaus
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Amtliche Bekanntmachungen

Der Bürgermeister                                                                                                       
Der Bürgermeister

Einladung

zur 66. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 
den 22.02.2023, 18:00 Uhr in das Kurhaus Bad Herrenalb.

Öffentlich:
1. Einwohnerfragen
2. Waldhaushalt 2023 und vorl. Vollzug Abschluss 2022  

– Rückblick und Ausblick
3. Auftragsvergabe – Kanalprüfung Bernbach-Althof
4. Vertrag mit Data-Plan Computer Consulting GmbH  

– Einführung Buchhaltungssoftware Finanz+
5. Verkauf nicht notwendiges Vermögen
6. Verschiedenes
7. Bekanntgaben
8. Anfragen und Anregungen aus dem Gremium

Mit freundlichen Grüßen
gez. Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Die Tafeln

Der Tafel-Laden braucht dringend Unterstützung

Der Herrenalber Tafel-Laden braucht dringend Unterstützung 
durch Geld- und Lebensmittelspenden. Der Bedarf wird in den 
kommenden Monaten wieder deutlich ansteigen, denn der 
Stadt werden demnächst 31 weitere Flüchtlinge zugewiesen, 
die neben den einkaufsberechtigten Bürgerinnen und Bür-
gern dort ebenfalls einkaufen dürfen. Bitte unterstützen Sie 
den Tafel-Laden durch Spenden (gerne auch als Dauerauftrag) 
auf das Treuhand-Konto TAFEL: Sparkasse Bad Herrenalb, 
DE03 6665 0085 0005 0726 62. Auch regelmäßig gespende-
te kleine Beiträge helfen! Herzlichen Dank!

Lebensmittelspenden können immer dienstags- und freitags-
vormittags am Tafelladen abgegeben werden.

Sonstige Amtliche Bekanntmachungen

LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG

Az.: 43-8468.02/FL-3977/8

Ö F F E N T L I C H E      B E K A N N T M A C H U N G

Flurbereinigung Bischweier, Landkreis Rastatt

Flurbereinigungsbeschluss
vom 29.01.2023

1. Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Lan-
desamt für Geoinformation und Landentwicklung die

Flurbereinigung Bischweier
 nach §§ 1 und 37 FlurbG an.

 Sie wird vom Landratsamt Rastatt -untere Flurbereinigungsbe-
hörde- durchgeführt.

 Das Flurbereinigungsgebiet umfasst im Wesentlichen die öst-
lich und nördlich der Ortslage liegenden Teile der Gemeinde 
Bischweier bis auf die südlich der K3714 (innerhalb) und die 
westlich der B462 (außerhalb) liegenden Flurstücke.

 Auf Gemarkung Oberweier der Stadt Gaggenau, umfasst es 
den Bereich südwestlich und südlich der Ortslage von Ober-
weier ohne das Gewann Hanfgarten und ohne den Bereich 
östlich von Flurstück Nr.1518/1 (außerhalb) bis zu Wegflurstück 
Nr. 1595/1 (innerhalb).

 Im Osten wird das Gebiet von Flurstück Nr. 3248 (außerhalb) 
begrenzt.

 Auf Gemarkung Rotenfels der Stadt Gaggenau grenzen die 
Flurstücke Nr. 2969 und 3001 (außerhalb), die Flurstück Nr. 
2994, 2993, 2984, 2983/2, 2983/1 (innerhalb), das Wegflurstück 
Nr. 3423 sowie die Flurstücke Nr. 115 und 3732/1 (außerhalb) 
das Verfahrensgebiet ab.

 Es wird mit einer Fläche von rd. 376 ha in dem aus der Gebiets-
karte vom 25.10.2022 näher ersichtlichen Umfang festgestellt.

 Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile dieses 
Beschlusses.

2. Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt
 - als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten 

der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. Sie 
bilden die Teilnehmergemeinschaft.

 - als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an den zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken sowie die 
Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen an 
der Grenze des Gebiets mitzuwirken haben.

 Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teil-
nehmergemeinschaft führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Bischweier“.

 Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren 
Sitz in Bischweier.

3. Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt einen 
Monat – vom ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung 
an gerechnet – im Rathaus Bischweier sowie im Rathaus Gag-
genau während der ortsüblichen Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme aus.
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 Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Be-
kanntgabe in der betreffenden Gemeinde ein.

 Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebiets-
karte auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation 
und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/3977) 
eingesehen werden.

 Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erho-
ben werden, können auf der Internetseite des Landesamts 
für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/3977) sowie auf der Internetseite des Landrat-
samts Rastatt eingesehen werden.

4. a) Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. Pacht-
rechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Mo-
naten beim Landratsamt Rastatt – untere Flurbereinigungsbe-
hörde – Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt anzumelden.

 Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 
Der Inhaber eines solchen Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf gesetzt worden ist.

 b) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt werden.

 Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenom-
men, Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie 
im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die 
Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, notfalls 
mit Zwang, wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist.

 c) Bäume, Beerensträucher, Hecken, Feld- und Ufergehölze 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
beseitigt werden. Fehlt die Zustimmung, muss die Flurbereini-
gungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.

 d) Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen 
Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen ei-
ner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen 
werden. Anderenfalls kann diese anordnen, dass die abgeholz-
te oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß zu bepflan-
zen ist.

 e) Wer den unter b) - d) genannten Bestimmungen zuwider-
handelt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
belegt werden.

 f ) Neben den unter 4 a) bis d) genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (z. B. Dauer-
grünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) un-
verändert weiter.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Wider-

spruch beim Landesamt für Geoinformation und Landentwick-
lung, Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, eingelegt werden.

 gez.
 Dieter Ziesel     DS
 Abteilungsdirektor

Nachrichten und Informationen

Unsere Öffnungszeiten
Mineraltherme 29° C / 34° C
Montag + Dienstag 09:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch + Donnerstag 09:00 – 21:00 Uhr
Freitag – Sonntag & Feiertag 09:00 – 22:00 Uhr

WellnessWelt & SaunaBereich
Montag geschlossen
Dienstag 13:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch + Donnerstag 13:00 – 21:00 Uhr
Donnerstag / Damensauna 13:00 – 17:30 Uhr
Freitag 13:00 – 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag 09:00 – 22:00 Uhr

MonatsAngebot in der Siebentäler Therme
Gönnen Sie sich eine kleine AusZeit!
Die Siebentäler Therme präsentiert jeden Monat ein wohltuen-
des Angebot, welches ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. 
Der Februar steht ganz im Zeichen der Regeneration und der Er-
holung aus dem „Winterschlaf“.
Zu unserem FebruarAngebot gehört ein Tageseintritt in die 
WellnessWelt inklusive Mineraltherme, da wohl kaum etwas ent-
spannender sein kann, als ein Tag in der Sauna.
Durchatmen und Ihre Sinne anregen können Sie hervorragend in 
unserem Heilerde-Dampfbad. Mit einem mittleren Peelingeffekt 
von zwei unterschiedlichen und rein-anorganischen Schlämmen 
verfeinern Sie Ihr Hautbild.
Abgerundet wird unser FebruarHighlight mit einer Tok-Sen Mas-
sage - ein Juwel der Thai-Massage. Die Massage wird mit beson-
deren Holzhämmern und Holzsticks durchgeführt und ist nicht 
etwa schmerzhaft, wie sie den Anschein macht. Ganz im Gegen-
teil: es ist eine sehr sanfte und wohltuende Anwendung, bei der 
Energieblockaden in den energetischen Leitbahnen gelöst und 
somit ein Gleichgewicht wieder hergestellt wird.
Das FebruarAngebot ist gültig vom 01.02. – 28.02.2023. Termin-
vereinbarungen bitte unter Tel.: 07083/9259-13 oder per Mail: 
anwendungen.therme@stw-badherrenalb.de

Kommunale Jugendarbeit

Jugendreferentin Virginia Klumpp
Tel. 5006581, E-Mail: vk.jugendreferentin@gmail.com
Simone Wacker
Tel. 51945, E-Mail: mail@maler-wacker.de
Jugendtreff
Im Kloster 10 (ehem. Grundschule)
Dienstag für 7- bis 11-Jährige von 14 bis 16 Uhr 
(Ansprechperson Virginia Klumpp)
Freitag ab 7 Jahren von 15 bis 18 Uhr (
Ansprechperson Simone Wacker)

Kids aktiv - unsere Vereine stellen sich vor
Auftakt mit der IG-Freibad
Mit rund 12 Kindern haben Lucie Moormann und Ingrid Simon 
für zwei Stunden im Rahmen des Kids aktiv-Programmes unter 
der Leitung unserer Jugendreferentin Virginia Klumpp am ver-
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gangenen Montag verschiedene Ball-Spiele vorbereitet, die auch 
im Schwimmbad zu finden sind. An verschiedenen Stationen 
konnten die Kinder sich ausprobieren. Durch Anregungen der 
Sprungturmhelden Murgtal wurden die Kinder durch Akrobatik 
und Konzentration zu wahren Künstlern. Nach dem letzten Spiel 
mit dem Schwungtuch gab es für die Kinder die Freibadbroschü-
re, einen Luftballon sowie einen Gutschein für einen kostenlosen 
Eintritt ins Schwimmbad.

Danke für zwei schöne Stunden mit der IG Freibad.

Zum Vormerken: der nächste Termin für Kids aktiv ist am 06. März 
mit Phönix Albtal. Anmeldung bei Jugendreferentin Virginia 
Klumpp (Virginia.Klumpp@badherrenalb.de).

Neusatzer Kinderfasching mit den Rotensoler  
Fuchshexen e.V.
Am vergangenen Dienstag war die Bronnenwiesenhalle mit 
allerlei kostümierten Kindern und deren Eltern sehr gut be-
sucht. Neben Prinzessinnen, Polizisten, Kängurus und einer 
ganzen Affenfamilie war alles mit dabei. Fuchshexe „Rosalinde“ 
führte mit Jugendreferentin Virginia Klumpp durch ein buntes 
Programm, weitere Hexen sorgten mit kühlen Getränken und 
leckeren Waffeln für das leibliche Wohl. In der Pause konnten 
Fuchshexen-Masken gebastelt werden. Danke an alle, die für ei-
nen närrischen Dienstagnachmittag in der Bronnenwiesenhalle 
gesorgt haben. Der großartige Erfolg ruft im kommenden Jahr 
nach Wiederholung.

Fasching im Jugendraum
Helau und Alaaf hieß es am letzten Freitag im Jugendraum. Los 
ging es mit unserer Faschingsparty im schön geschmückten Ju-
gendraum um 14.59 Uhr. Die Kinder kamen gut gelaunt und mit 
tollen Kostümen.

Los ging es mit Tanz, Spielen und eine Polonaise bei strahlendem 
Sonnenschein fehlte auch nicht. Es gab viele Süßigkeiten, Fas-
nachtsküchle und Apfelschorle.

Beim Geschicklichkeitsspiel gab es kleine Brezeln zum Knabbern.
Kurz vor Schluss besuchten uns überraschend 4 Bernbacher Dorf-
hexen und verteilten Süßigkeiten. Keiner von den Kindern hatte 
Angst. Vielen Dank, dass Ihr für uns Zeit hattet. Wir haben uns 
sehr gefreut.

Danke auch an alle Sponsoren für die Leckereien.
Die Kinder hatten viel Spaß und gingen glücklich gegen 17.44 Uhr 
nach Hause.
Wir wünschen allen noch eine schöne Faschingszeit und erhol-
same Ferien. Wir sehen uns nach den Ferien zur gewohnten Zeit 
wieder.

Euer Jugendraumteam

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN



AMTSBLATT BAD HERRENALB • 16. Februar 2023 • Nr. 7   |   5

Aus dem Gemeinderat

Aus dem Technischen Ausschuss 
§ 41 b GemO

41. Sitzung des Technischen Ausschusses, 08.02.2023

Vorlage Nr. 022/2023
a) Bauantrag im vereinfachten Verfahren
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppel-
garage
Bauort: Bernbach, Herrenalber Weg 13, Flurstück-Nr. 143/145
Beschluss:
Der Technische Ausschuss hat zu der o.g. Bauantrag gemäß § 31 
(2) BauGB i. V. m. § 36 (1) BauGB einstimmig das Einvernehmen 
hergestellt mit den Befreiungen von den Festsetzungen der Lan-
desbauordnung § 6 Abs.1 Satz 2.

Vorlage Nr. 023/2023
b) Abweichungsantrag
Bauvorhaben: Errichtung einer Gartensauna mit 40 m³, um-
bauter Raum
Bauort: Bad Herrenalb, Rennbachweg 10, Flurstück Nr. 1570
Beschluss:
Der Technische Ausschuss hat zu dem o.g. Antrag gemäß § 31 (2) 
BauGB i. V. m. § 36 (1) BauGB mit der Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes mehrheitlich das Einvernehmen 
nicht hergestellt.

Vorlage Nr. 024/2023
c) Antrag auf Nutzungsänderung Bauvorhaben: 4 Wohnun-
gen in Ferienwohnungen Bauort: Bad Herrenalb, Waldteufel-
weg 4, Flurstück Nr. 857/12
Beschluss:
Der Technische Ausschuss hat zu dem o.g. Bauantrag gemäß §§ 30 
(1), 144, 145 BauGB i. V. m. § 36 (1) BauGB mehrheitlich mit einer 
Enthaltung das Einvernehmen hergestellt. Der Technische Aus-
schuss empfiehlt dringend, für ausreichend Stellplätze zu sorgen.

IMPRESSUM 

Herausgeber: Stadt Bad Herrenalb

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien GmbH & Co. KG,  
68789 St. Leon-Rot, Opelstraße 29, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 

Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister 
Klaus Hoffmann, 76332 Bad Her-
renalb, Rathausplatz 11, oder sein 
Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Redaktionelles: Herr Siebje,  
Tel. 07083 5005-23, 
E-Mail: amtsblatt@badherrenalb.de

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  

71263 Weil der Stadt,  
Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: gaggenau@
nussbaum-medien.de,  
Telefon: 07225 9747-0 

NOTDIENSTE
Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-Sprech-
stunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetz-
lich Versicherte unter 0711 96589700 oder www.docdirekt.de.

Feuerwehr und Rettungsdienst:  112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst:  01805 19292-160

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:  01805 19292-123

Pflegestützpunkt Landkreis Calw:  07051 160329

Giftnotruf:  0761 19240

Tierärztlicher Notfalldienst
Falls der Haustierarzt nicht erreichbar: 07231 1332966
UNA Tierrettungsdienst 24h-Notruf: 0180-55 952 952 (14ct/min)

Stadtwerke Bad Herrenalb
Störungsnummer Strom 07083 9248444
Störungsnummer Wasser 07083 9248445

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Zahnärztliche Notfalldienst wird unter Rufnummer  
0761 / 120 120 00  vermittelt.

Notdienst der Apotheken
Ansage der dienstbereiten Apotheken in der Umgebung unter 
01805-002963
Donnerstag, 16.02.2023:
St. Barbara-Apotheke Langensteinbach, Tel.: 07202 - 71 22
Hauptstr. 29, 76307 Karlsbad (Langensteinbach)
Freitag, 17.02.2023:
Central-Apotheke Langensteinbach, Tel.: 07202 - 21 85
Ettlinger Str. 2, 76307 Karlsbad (Langensteinbach)
Samstag, 18.02.2023:
Adler-Apotheke Schöllbronn, Tel.: 07243 - 2 95 14
Burbacher Str. 1, 76275 Ettlingen (Schöllbronn)
Sonntag, 19.02.2023:
Kur-Apotheke Bad Herrenalb, Tel.: 07083 - 9 25 70
Kurpromenade 31, 76332 Bad Herrenalb
Montag, 20.02.2023:
St. Barbara-Apotheke Langensteinbach, Tel.: 07202 - 71 22
Hauptstr. 29, 76307 Karlsbad (Langensteinbach)
Dienstag, 21.02.2023:
Vita-Apotheke Ettlingen, Tel.: 07243 - 37 49 45
Zehntwiesenstr. 70, 76275 Ettlingen
Mittwoch, 22.02.2023:
Sonnen-Apotheke Ettlingen, Tel.: 07243 - 3 54 96 80
Am Lindscharren 4, 76275 Ettlingen
Donnerstag, 23.02.2023:
Schwarzwald-Apotheke Reichenbach, Tel.: 07243 - 6 17 89
Kronenstr. 3, 76337 Waldbronn (Reichenbach)
Aus dem deutschen Festnetz kostenlos: 0800 0022 833
Vom Handy: 22 8 33 (max. 69 ct/min)
Im Internet: www.aponet.de

Ist Ihre Hausnummer 
gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden 

Sekunden! 112



6   |    AMTSBLATT BAD HERRENALB • 16. Februar 2023 • Nr. 7

Aus dem Ortschaftsrat

Ortschaftsrat Rotensol

Vorläufiges Kurz-Protokoll zur 41. öffentlichen  
Sitzung vom 7.2.2023
Top: Fragen der Bürger (aus der vorangehenden Bürger-
sprechstunde)
-  Die Veranstaltung zum Volkstrauertag wurde positiv bewertet.
-  Eine bessere Kooperation von Höhenorten und Kernstadt wird 

angemahnt.
- Eine Beeinträchtigung des Wiesenwegs und der Bergstraße 

durch den geplanten landwirtschaftlichen Hof in Neusatz wird 
befürchtet.

-  Es wird auf die mangelnde Straßenbeleuchtung in der Enzstra-
ße (vor allem bis zum Friedhof) aufmerksam gemacht.

-  Ein innerörtliches Hinweisschild für den Friedhof wird empfohlen.
-  Die nächste Bürgersprechstunde ist im Mai geplant.

TOP: Waldsee
Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden (siehe Anlage 
zur Einladung)
-  Ein langer Ast an der großen Eiche soll entfernt werden. Andere 

Bäume werden nicht gefällt.
-  In der Hütte wird eine Bank in L-Form angebracht. Die Bank 

vor der Hütte bleibt. Darüber soll der „Rotensoler Fuchs“ ange-
bracht werden.

-  Die noch vorhandenen Pfosten der ehemaligen Beleuchtung 
werden entfernt, die noch vorhandenen elektrischen Anschlüs-
se sollen mit einer Bodenhülse abgedeckt werden.

-  Der Weg zum Wald soll mittels eines Pollers (etwa wie der am 
Waldkurhaus) abgesperrt werden.

-  Direkt vor den Stufen zum Weg am Waldrand sollen noch einige 
Sandsteinplatten verlegt werden.

-  Der Überlaufschutz des Sees soll mit Sandsteinen abgedeckt 
werden.

TOP: Schöne Aussicht
Die zur Verfügung stehenden Mittel können für eine (Teil-) Neu-
bepflanzung der Hecke oder für eine Bruchsteinmauer eingesetzt 
werden. Die Neubepflanzung der Hecke erscheint dringlicher. OV 
Feuchter eruiert bis zur kommenden Sitzung die Preise für beide 
Maßnahmen.

TOP: Veranstaltungen 2023
Für den kommenden Mai wird eine Abendveranstaltung mit klei-
ner Bewirtung vorgesehen. Ein genauer Termin muss noch ver-
einbart werden.

TOP: Verschiedenes
Eine Sitzung von Ordnungsamt, Gemeinderat und Ortsvorste-
hern zur Parkplatzsituation in Neusatz und Rotensol hat stattge-
funden:
-  Der Parkplatz am neuen Kindergarten soll zunächst nicht regu-

liert werden.
-  Der vordere Parkplatz am Kinderspielplatz ist unzureichend 

beschildert; dies soll geändert werden. Die Möglichkeit, einige 
Bezahlparkplätze einzurichten, wird erörtert; hier ist allerdings 
zunächst der Bedarf zu klären.

-  Die Parksituation in der Bergstraße wird erörtert
-  Eine Einbahnregelung für die Gartenstraße wird als rechtlich 

nur schwer durchsetzbar bewertet.
-  Die Zick-Zack-Linien im weiteren Verlauf der Gartenstraße sol-

len aufgefrischt werden.
Die Polizeibehörde hat sich zu dem Kreisel in der Nussfeldstraße 
geäußert: Der Kreisel sei eine Fehlplanung, die Pflasterung ent-
spreche nicht den Vorschriften. Die Behörde empfiehlt eine an-
dere Verkehrsführung.

BERATUNGS- UND  
HILFSDIENSTE
SOZIAL- UND DIAKONIESTATION DES KRANKEN- 
PFLEGEVEREINS BAD HERRENALB UND DOBEL
TAGESPFLEGE
An der Alb 14, Tel. 07083 2195, Fax 07083 5475, Pflegenotruf: 5463

DIAKONISCHE BEZIRKSSTELLE NEUENBÜRG
75305 Neuenbürg, Poststraße 17, Tel. 07082 948012,
www.diakonie-nordschwarzwald.de,
dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de
Sozialberatung, Beratung in Ehe-, Familien- und Lebensfragen, 
Gruppe für Trauernde, Kleiderlädle und Diakonie-Café

TAFELLADEN IN BAD HERRENALB
Im Kloster 11, dienstags 13.00 bis 14.00 Uhr, freitags 10.00 bis 11.00 Uhr; 
den Berechtigungsausweis beantragen Sie im Sozialamt

ARBEITER-SAMARITER-BUND BAD HERRENALB
ASB-Sozialstation, Telefonzentrale: 07083 92350
häusliche Pflege, Hilfe im Haushalt, Fahrdienste, Krankentransport, 
stationäre Pflege
24-Stunden-Telefon: 07083 923535

ARBEITERWOHLFAHRT
Betreute Wohnanlage, Gaistalstraße 121 - 123
Tel. 51714, Fax: 924086
bw.badherrenalb@awo-ka-land.de

HOSPIZDIENST BAD HERRENALB UND DOBEL
Frau Karin van Roode, Tel. 979747
Spendenkonto: Sparkasse Pf-Cw BLZ 666 500 85
Konto-Nr. 4 348 281

STADTSENIORENRAT BAD HERRENALB E.V.
Senioren-Begegnungsstätte, Im Kloster 10
Tel. 0160-2350109 , E-Mail: stadtseniorenrat-herrenalb@gmx.de

AOK-BERATUNGEN
Terminvereinbarung unter 07082 94400

AA-MEETING - ANONYME ALKOHOLIKER
jeden Dienstag, 19.30 Uhr, ev. Gemeindehaus, Im Kloster 39, 
Eingang Untergeschoss

PRO FAMILIA,  
AUSSENSTELLE BAD WILDBAD-CALMBACH
Tel. 07231 607586-0

LANDRATSAMT CALW –  
GESUNDHEIT UND VERSORGUNG
Calw, Vogteistr. 42 - 46, Tel. 07051 160931

PSYCHOSOZIALES BERATUNGS- UND  
BEHANDLUNGSZENTRUM CALW
Bahnhofstr. 31, Tel. 07051 93616, Fax 07051 936188

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG FREUDENSTADT
Einmal im Monat in der Seniorenbegegnungsstätte
Terminvereinbarung unter 07441 860500 dringend erforderlich.

VdK (SOZIALVERBAND)
Sozialberatung einmal im Monat im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Terminvereinbarung unter 07084 5929648 dringend erforderlich 
(Herr Dr. Käfer)

DRK-KREISVERBAND CALW E.V.
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, Fahrdienst, Seniorenreisen, 
Bewegungsprogramm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada, Telefon: 07051 7009-140 (141)
E-Mail: wiegand@drk-kv-calw.de, vejsada@drk-kv-calw.de
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Eine Wiederbepflanzung der Fläche vor dem Kinderspielplatz ist 
für den Herbst vorgesehen.
Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2023 liegt vor

TOP: Bekanntgaben
Die offizielle Eröffnung des neuen Kindergartens findet am 
4. März 2023 statt.

TOP: Fragen und Anregungen aus dem Gremium
Die Wurzelstöcke der gefällten Bäume am Kinderspielplatz sollen 
möglichst bald entfernt werden.
Ein Geschenk zur Eröffnung des neuen Kindergartens ist vorgesehen.

Sven Feuchter, Ortsvorsteher Peter Müller, Protokollführer

Wir informieren: Telefonische Energie-Erstberatung
Wir beraten Sie zu allen Fragen der energetischen Sanierung 
Ihrer Immobilie, den Möglichkeiten zur Energieeinsparung und 
dem Einsatz erneuerbarer Energien. Welche Schritte führen zur 
optimalen energetischen Sanierung? Wie können erneuerbare 
Energien in Ihrem Gebäude sinnvoll eingesetzt werden, welches 
Heizsystem passt zu Ihnen und Ihrem Haus, und welche Förder-
mittel gibt es dafür? Diese Fragen können sehr gut auch in einem 
telefonischen Beratungsgespräch geklärt werden. Rufen Sie in 
unserer Geschäftsstelle unter Tel. 07051-9686100 an (erreichbar 
Mo.-Fr., 8-12 Uhr) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch. Wir 
geben Ihr Anliegen an einen unserer Energieberater weiter, die-
ser wird Sie innerhalb von acht bis zehn Tagen kontaktieren, um 
Ihre Fragen zu beantworten.
Weitere Informationen zum Thema und unsere Energiespartipps 
finden Sie auf unserer Internetseite www.energieberatung-calw.de, 
schauen Sie doch gleich mal rein!

Unser Energiespartipp im Februar: Tipps zum richtigen 
Heizen
Die goldene Mitte: Stufe 2 und 3 reichen aus
Die Stufen auf dem Thermostat am Heizkörper entsprechen ei-
ner Zieltemperatur, nicht der Aufwärmgeschwindigkeit. Höhere 
Stufen heizen den Raum nicht schneller auf, sondern erhitzen ihn 
lediglich auf höhere Temperaturen. Und wichtig zu wissen: Steigt 
die Raumtemperatur lediglich um ein Grad, steigen die Heizkos-
ten bereits um sechs Prozent!
Deshalb: Wohnräume wie Wohn-, Kinder- und Arbeitszimmer 
sollten eine Temperatur von 19 bis 21 Grad haben. Das entspricht 
Stufe drei auf dem Thermostat. Seltener, kürzer oder hauptsäch-
lich zum Schlafen genutzte Räume kommen mit einer Tempera-
tur von 16 bis 18 Grad aus. In Schlafzimmern, Fluren und der Kü-
che sollte das Thermostat daher auf Stufe zwei stehen. Zusätzlich 
Kosten einsparen können Hauseigentümer, indem sie die Zim-
mertemperatur an die Tageszeit sowie an An- und Abwesenhei-
ten anpassen. So empfiehlt es sich, die Heizung auf 15 bis 16 Grad 
herunterzuregeln, bevor man schlafen oder außer Haus geht. Das 
Thermostat sollte dann zwischen eins und zwei stehen. Wer die-
sen Tipp immer eine Stunde vor der Bettruhe befolgt, spart rund 
25 Prozent der nächtlichen Kosten.
Ein weiterer Tipp: Die Heizungsregelung im Keller ermöglicht es, 
eine niedrigere Temperatur für die Nachtstunden einzustellen. So 
kann man die Vorlauftemperatur, mit der die Heizkörper versorgt 
werden, beispielsweise um 15 bis 20 Grad absenken.
(Quelle: Zukunft Altbau)

Landratsamt Calw

Photovoltaik-Pflicht bei allen grundlegenden 
Dachsanierungen
Baustein zur Energetischen Sanierung – PV-Netzwerk der Re-
gion Nordschwarzwald und Energieagenturen unterstützen 
Hauseigentümer*innen
Calw, Pforzheim, Freudenstadt. In diesem Jahr ist die finale Stufe 
der Photovoltaik-Pflicht im Südwesten in Kraft getreten: Bei einer 

grundlegenden Dachsanierung müssen Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Gebäuden eine Photovoltaikanlage installieren. 
Darauf weisen die vom Umweltministerium Baden-Württemberg 
geförderten Programme „Zukunft Altbau“ und „Photovoltaik-
Netzwerk Baden-Württemberg“ hin.
Wer eine Photovoltaikanlage errichtet, erzeugt günstigen So-
larstrom. Das macht unabhängiger vom Stromversorger, wider-
standsfähiger gegen die steigenden Strompreise und trägt zu 
einem klimaneutraleren Strommix bei. Je nach Größe der Anlage 
und abhängig vom Strombedarf wird in Wohngebäuden rund ein 
Drittel des Ökostroms selbst verbraucht. Hauseigentümer, die ei-
nen Solarstromspeicher, ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe 
haben, können den wirtschaftlich lukrativen Eigenverbrauch des 
Stroms vom Dach noch weiter steigern.

60 Prozent des Dachs müssen mindestens belegt werden
Bei einer Dachsanierung muss mindestens 60 Prozent der für 
Solarenergie geeigneten Dachfläche mit Photovoltaikmodulen 
ausgestattet werden. Alternativ ist auch die Installation einer 
solarthermischen Anlage möglich. Monika Falkenthal der Ener-
gieagentur Calw begrüßt die Regelung der vierten und letzten 
Stufe im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg bezüglich der 
Photovoltaik-Pflicht: „Die Zahl der Solaranlagen wird aufgrund 
der neuen Regelung deutlich zunehmen,“ sagt Falkenthal. „Po-
sitive Effekte der Solarpflicht waren schon beim Neubau von 
Wohn- und Nichtwohngebäuden und Parkplätzen erkennbar,“ so 
Falkenthal weiter. Das Potenzial der Solar-Pflicht ist hoch. Jedes 
Jahr greift sie bei geschätzt 27.000 Wohngebäuden und 7.000 
Nichtwohngebäuden in Baden-Württemberg, deren Dächer für 
eine Solarnutzung geeignet sind und auf denen bisher noch kei-
ne Photovoltaikanlage installiert wurde.
Den Energieagenturen in der Region Nordschwarzwald gibt die 
PV-Pflicht Rückenwind für den Ausbau von PV in der Region. „Die 
PV-Pflicht hat für Klarheit gesorgt bei Planungen und ist ein ech-
ter Booster für PV,“ so Jörg Dürr-Pucher, Geschäftsführer der Clean 
Energy GmbH und Projektkoordinator des PV-Netzwerks Nord-
schwarzwald. „Wichtig für den Erfolg der PV-Pflicht ist es, die vielen 
Vorteile des Stroms vom eignen Dach klar herauszustellen und die 
Umsetzungsmöglichkeiten zu beschreiben,“ so Dürr-Pucher weiter.

Dach- und energetische Sanierung gemeinsam planen
Dachsanierungen stehen in der Regel nach 50 bis 60 Jahren an. 
Das betrifft vor allem Gebäude, die vor 1973 gebaut wurden. 
Je nach Ausrichtung des Dachs oder bei Schaden kann eine Sa-
nierung früher notwendig sein. Besonders, wenn das Dach fast 
ausschließlich im Schatten liegt, die Sonne feuchte Dachziegel 
nicht trocknen kann und das Dach grün wird, kann eine Dachsa-
nierung schon nach 40 Jahren erforderlich sein. Die Dachsanie-
rung ist ein wesentlicher Bestandteil der energetischen Sanie-
rung im Gebäudebestand. Aktuell ist alleine der Gebäudesektor 
für 35 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland verantwortlich. 
Die Sanierungsrate bestehender Gebäude liegt bei unter einem 
Prozent und muss auf deutlich über zwei Prozent pro Jahr gestei-
gert werden, wenn die im Klimaschutzgesetz festgelegten CO2-
Einsparungen im Gebäudesektor bis 2045 erreicht werden sollen. 
Je länger sie auf diesem niedrigen Niveau verweilt, desto höher 
muss sie in den Folgejahren liegen, um unsanierte Bestandsge-
bäude auf Klimaziel-Kurs zu bringen. Das führt zu einem erhebli-
chen Sanierungsstau.
Dachsanierung, erweiterter Wärmeschutz (Dämmung) und Ei-
genstromversorgung sind die Schlüssel zu einem klimaneutralen 
Gebäudebestand und sollten gemeinsam geplant werden.

PV-Netzwerk und Energieagenturen unterstützen Hausei-
gentümer
Land und Bund haben für anstehende bauliche Maßnahmen 
zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt. So gibt es 
Förderungen, die von der Erstberatung bis hin zur baulichen 
Umsetzung reichen. Damit Hauseigentümer davon profitieren 
können, bietet die Energieagentur der Region ein umfassendes 
Beratungsangebot an.
Allgemeine Veranstaltungen, die z.B. regelmäßig in Volkshoch-
schulen, Kommunen der Region oder online angeboten werden, 
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geben einen Überblick. Für einen genauen Fahrplan, wie eine 
Dach- bzw. energetische Sanierung für das jeweilige Gebäude 
erfolgt, bietet die Energieagentur mit der Fachberatung direkte 
Beratungsmöglichkeiten vor Ort an. Beratungstermine können 
telefonisch 07051 - 9686100 oder per E-Mail an falkenthal@ener-
gieberatung-calw.de vereinbart werden mit der Energieagentur.

Kontakt:
Energieagentur für Calw „Gemeinschaft der Energieberater 
im Landkreis Calw e.V.“
Simmozheimer Straße 11
75382 Althengstett
Tel: 07051-9686100
Fax: 07051-9686102
Falkenthal@energieberatung-calw.de
Clean Energy GmbH
Jörg Dürr-Pucher (Geschäftsführer)
+49 (0)7732-939 11 40
+49 (0)175 5724848
duerr-pucher@clean-energy.biz

Informationen der Parteien und 
Wählervereinigungen

SPD aktuell
Ortsverein Bad Herrenalb und Dobel

Vorstandssitzung und Stammtischgespräch des  
SPD-Ortsvereins am 6. Februar
Bei der jüngsten Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Bad 
Herrenalb und Dobel stand die gelungene Veranstaltung in der 
Bronnenwiesenhalle Neusatz über den Neubau eines besonders 
tiergerechten Rinderstalls an erster Stelle. Der Schwalbenhof 
GbR aus Neusatz sei es in dieser Infoveranstaltung gelungen, 
die interessierten Bürger noch vor Stellung des Bauantrags völ-
lig transparent über das Vorhaben zu unterrichten. Volker Schlö-
der als Vorsitzender des Ortsvereins und weitere SPD-Mitglieder 
waren anwesend. Rainer Merkle, als Ur-Neusatzer, stellte in der 
Vorstandssitzung fest, dass die 168 Plätze für Kühe, Rinder und 
Kälber im neuen Stall gut zu verkraften seien, vor allem, wenn 
man vergleiche, dass früher in Neusatz und Rotensol weit über 
200 Kühe und Rinder gehalten worden wären. Auch damals habe 
jeder Betrieb seinen Mist und die Gülle auf den Feldern verteilt. 
„Das Freihalten der schönen Kulturlandschaft von Rotensol über 
Neusatz bis nach Dobel sowie der neue nahezu auf Biostandard 
geplante Stall sind eine großartige Sache, die übrigens auch vom 
Landratsamt sehr positiv gesehen wird“, so Merkle.
Um nach der Pandemie endlich wieder Normalität einkehren zu 
lassen, beschloss das Gremium, die Jahreshauptversammlung 
des Ortsvereins wieder ins Frühjahr zu verlegen. Sie ist nun 
geplant auf Freitag, den 24. März 2023, um 18:30 Uhr, wenn 
möglich im Haus der Kirche in Bad Herrenalb. Davor findet am 
Montag, 6. März, um 19 Uhr ein weiterer Stammtisch in der 
Alten Abtei statt.
Im anschließenden Stammtischgespräch, bei dem drei Gemein-
deräte anwesend waren, ging es um die Finanzen der Stadt, die 
hauptsächlich durch den jährlichen Verlust von rund einer Million 
Euro im Bereich Thermalbad in Schieflage geraten seien. In der 
Runde kamen die größten Bedenken gegen die Sanierung des 
Thermalbades zum Ausdruck. Wenn die geplanten 13,4 Millionen 
Euro nicht eingehalten werden könnten, dann sei eine rote Linie 
überschritten, die das ganze Projekt zu Fall bringen könne. Man 
müsse in einem transparenten Prozess wie im Stadtentwicklungs-
projekt zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern überlegen, 
was auf der Schweizer Wiese entwickelt werden könnte, falls das 
Thermalbad stillgelegt werden müsste.

Kindergärten und Schulen

Anmeldung zur Aufnahme am Enztal-Gymnasium Bad Wildbad
Die Anmeldung von Schülerinnen und Schülern aus der 4. Klasse 
zur Aufnahme in das Enztal-Gymnasium ist in diesem Jahr zu fol-
genden Zeiten vorgesehen:

Mittwoch, 08. März 2023, 7.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09. März 2023, 7.30 – 12.00 Uhr

Das Zeitraster für einen koordinierten Ablauf - nach Anfangs-
buchstaben des Familiennamens gruppiert - entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage www.enztal-gymnasium.de.
Sollten Sie die Anmeldung dennoch kontaktlos wünschen, kön-
nen Sie uns die Anmeldeunterlagen auch rechtzeitig per Post 
oder über den Briefkasten am Schulgebäude zukommen lassen.
Anmeldeformulare (digital ausfüllbar) stehen zum Download 
unter www.enztal-gymnasium.de > Download-Bereich > Schul-
anmeldung Klasse 5 zur Verfügung. Für die Anmeldung sind die 
Bestätigungen der Grundschule (Blatt 3 und 4) im Original erfor-
derlich. Ebenso bitten wir um Vorlage eines Nachweises über die 
Masernimmunität (Masernschutzimpfung nach §20 Abs. 9 Infek-
tionsschutzgesetz) sowie einen Identitätsnachweis des Kindes (z. 
B. Geburtsurkunde).
Bei alleinigem Sorgerecht benötigen wir den entsprechenden 
Nachweis der/des Sorgeberechtigten.
Unseren Schulflyer, der einen Überblick über Ansprechpartner*innen, 
Angebote und Schwerpunkte der Schule gibt, finden Sie am unteren 
Ende der Startseite unserer Homepage.

A. Enderle
Schulleiter

Kindergarten Regenbogen

Besuch bei der Feuerwehr Bad Herrenalb

 
 Foto: Kinderhaus Regenbogen

Luftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Schienenfahrzeuge oder Stra-
ßenfahrzeuge sind bei uns in der Gruppe dieses Kindergartenjahr 
ein großes Thema. Nachdem wir zuerst mal geschaut haben, was 
es bei jedem von uns zu Hause alles für Fahrzeuge gibt, war für 
uns klar, dass wir uns auch zu Fasching zu diesem Thema etwas 
einfallen lassen. Die Wahl der Kinder fiel auf die Feuerwehr, den 
Krankenwagen, den Unimog vom Bauhof und das Polizeiauto. 
Aber was genau sind die Merkmale von diesen Kraftfahrzeugen, 
die wir uns bauen wollen? Hilfe bekamen wir von zwei Vätern! 
Helenas Papa kam extra in seiner Pause mit dem orangenen Bau-
hof Unimog. Ganz genau durften wir ihn mit seinem Schneepflug 
anschauen. Freitags machten wir dann spontan mit Felix Papa, 
der zufällig der Stellvertretende Feuerwehrkommandant ist, ei-
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nen Termin aus. Er nahm sich 1.5 Stunden Zeit für uns (das war 
viel zu kurz! Das nächste Mal kommen wir früher!) und zeigte 
uns das Gerätehaus. In jedes Fahrzeug durften die Kinder klet-
tern und alle Fragen, besonders von den Vorschülern, wurden 
geklärt und beantwortet. Jedes Rohr, jede Hydraulikschere, jedes 
Kleidungsstück, das ein Feuerwehrmann braucht wurde bestaunt 
und an- oder aufprobiert. Das Highlight war zum Schluss natür-
lich die Fahrt zurück zum Kindergarten mit zwei Feuerwehrautos. 
Mittwochs ging es dann weiter! Die Verkehrspolizei war bei uns 
im Kinderhaus. Die Vorschüler lernten das richtige Überqueren 
der Straße und durften sich das Polizeiauto anschauen, das vor 
dem Kindergarten parkte. Das ließen wir Kleineren uns aber nicht 
entgehen und als die Großen unterwegs waren, nutzten wir die 
Chance und bestaunten das Polizeiauto. Jetzt fehlt uns eigentlich 
nur noch der Krankenwagen. An der Wache vom Roten Kreuz 
waren wir schon, aber leider stand kein Krankenwagen vor der 
Tür. Aber wer weiß! Wir haben ja noch etwas Zeit bis zu unse-
rem Faschings-Gruppen-Fest! Vielen Dank sagen wir an Christian 
Nofer vom Bauhof, Martin Fackiner und Eduard Grässle von der 
Feuerwehr für die spontanen Aktionen und ihre Mithilfe. Wir sind 
gespannt ob es demnächst neue Mitglieder bei den Bambinis in 
der Feuerwehr Bad Herrenalb gibt.

 
 Foto: Kinderhaus Regenbogen

Albertus-Magnus-Gymnasium

Anmeldung für die neuen 5. Klassen
Liebe Eltern der Grundschulklassen 4,
in diesem Jahr findet die Anmeldung für die Klasse 5 des Schul-
jahres 2023/2024 an AMG und EG wieder ausschließlich in Prä-
senz statt. Kommen Sie an folgenden Tagen zu den angegebenen 
Zeiten in das Sekretariat des jeweiligen Gymnasiums:
Montag, 6. März 2023 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag, 7. März 2023  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch, 8. März 2023  von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag, 9. März 2023  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Das Anmeldeformular können Sie ab dem 4. März 2023 auf der 
jeweiligen Homepage herunterladen. Bringen Sie es am besten 
bereits ausgefüllt mit.
In jedem Fall müssen folgende Dokumente im Original vorgelegt 
werden:
•	 Geburtsurkunde oder Familienstammbuch,
•	 Seiten 3 und 4 der Grundschulempfehlung,
•	 Masernschutznachweis bzw. eine Bestätigung der Leitung 

der Grundschule, dass der Masernschutznachweis bereits 
vorgelegt wurde.

Falls Sie die Teilnahme am besonderen Beratungsverfahren ge-
wünscht haben (Blatt 2 der Grundschulempfehlung), muss die 
Anmeldung spätestens bis zum 1. April 2023 erfolgt sein.

gez. Stephan, OStD’n
gez. Bischoff, OStD

50 Jahre AMG - Das Vorbereitungsteam
Seit Sommer 2022 trifft sich die hoch motivierte Jubiläumsgrup-
pe, bestehend aus Kollegen/Kollginnen, Eltern und Schüler/-in-
nen alle 4-6 Wochen, um das große Schul- und Jubiläumsfest am 
15.07.2023 vorzubereiten. Maike Raguenet koordiniert die Vorbe-
reitungstreffen. Am 25.01.2023 fand das 4. Meeting des Runden 
Tisches statt, um weiter am Programm zu feilen, zu berichten, sich 
auszutauschen.
Die Elternschaft kümmert sich mit viel Elan um das leibliche Wohl. 
Die SMV unterstützt und arbeitet mit Ideen dem Projekt zu. Das 
Kollegium organisiert die Projektwoche, deren Ergebnisse am 
Schulfest bestaunt werden können. Alle drei Gruppen haben zu-
dem eine Band zusammengestellt, sodass wir gespannt sind auf 
die Live-Musik unserer AMG-Community!

Aufruf an Ehemalige
Liebe Ehemalige,
in diesem Schuljahr 2022/23 feiert das Albertus-Magnus-Gym-
nasium sein 50-jähriges Jubiläum. Viele Schülergenerationen hat 
das AMG in den letzten fünf Jahrzehnten willkommen geheißen 
und viele Lehrerinnen und Lehrer haben in dieser Zeit am AMG 
unterrichtet – Sie waren dabei!
Wir suchen nun ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Leh-
rerinnen und Lehrer, die durch ihre persönlichen Erinnerungen 
einen Beitrag zur Jubiläumsfeier leisten möchten. Es soll ein Film 
entstehen, der an unserem Festtag, Samstag, 15. Juli 2023, neben 
vielen weiteren Attraktionen zu sehen sein wird. Die Idee: Wenn 
möglichst viele von Ihnen einen digitalen Beitrag einsenden, 
können wir daraus einen Querschnitt der AMG-Jahre aus Ihrer 
persönlichen Sicht zeigen. Professionelle Hände werden Ihr Film-, 
Bild- und Text-Material verarbeiten.
Anregungen zu Inhalten Ihres persönlichen Beitrags sowie tech-
nische Hinweise finden Sie auf unserer Homepage unter: https://
amgettlingen.de/unsere-schule/50-jahre-amg
Es grüßen in Vorfreude auf Ihre Einsendungen und vielleicht ei-
ner persönlichen Begegnung am Festtag am 15. Juli 2023
die Video-Clip AG – Karin Kieltsch, Rafael und Inga Klas, Brigitte 
Ochlich und Antje Reimer

Biber-Wettbewerb
Der Biberwettbewerb Informatik ist mittlerweile ein fester Bestand-
teil der Wettbewerbe am AMG. Auch in diesem Schuljahr haben 
viele Klassen (ca. 200 Schülerinnen und Schüler) teilgenommen.
Der Informatik-Biber ist Deutschlands größter Online-Schüler-
wettbewerb im Bereich Informatik. Er fördert mit ansprechenden 
Aufgabenstellungen das digitale Denken. Die Aufgaben erfor-
dern keine Informatik-Vorkenntnisse, weswegen auch Unterstu-
fenschüler daran teilnehmen können. Jugendliche ab Klasse 7 
bearbeiten 15 Aufgaben in 40 Minuten. In den Klassen 5 und 6 
werden 12 Aufgaben in 35 Minuten bearbeitet.
Polina aus der 5e, Julius aus der 9a und Paul aus der 10a haben ei-
nen hervorragenden 1. Preis erreicht. Es gab noch drei 2. Preise in 
den Klassenstufen 5 und 11 und ca. 80 Schüler mit einem 3. Rang. 
Gratulation an dieser Stelle zu diesen tollen Leistungen.

Bild: AMG

Die PreisträgerInnen der Unterstufe
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Anne-Frank-Realschule

Schulen im Schnee
Das Jahr 2023 begann für die Schulen im Horbachpark Ettlingen 
sportlich. Zum ersten Mal konnte in einer Kooperation zwischen 
der Anne-Frank-Realschule und dem Albertus-Magnus-Gymnasi-
um für interessierte Schüler der siebten bis neunten Klassen eine 
Ski- und Snowboardausfahrt ins Allgäu realisiert werden.
Bei eisigen Temperaturen forderten die Pisten am Oberjoch 
alle Teilnehmer auf ihrem jeweiligen Niveau. Neben erfahrenen 
Schneesportlern hatten auch sieben Anfänger ihre ersten Erfol-
ge auf den Skiern und dem Snowboard. Ein reibungsloser Ablauf 
und die ausschließlich positiven Rückmeldungen von Schüler-
seite bestärken die Sportfachschaften der beiden Schulen, den 
Jugendlichen auch in Zukunft die Bewegung im Schnee zu er-
möglichen und die Kooperation auszubauen.

Landwirtschaftliche Berufsschule an der 
Bertha-von-Suttner-Schule Ettlingen

Echte politische Partizipation – SG 12 zu Gast im Landtag 
Stuttgart
Wo und von wem werden Entscheidungen auf Landesebene ei-
gentlich getroffen und wie geht es in einer Abgeordnetensitzung 
wirklich zu? Inwiefern sind die Meinungen junger Menschen da-
bei denn überhaupt relevant?

Antworten auf Fragen dieser Art lieferte unseren Schüler:innen 
der Jahrgangsstufe 12 des sozial- und gesundheitswissenschaftli-
chen Gymnasiums ein Besuch im Landtag Baden-Württembergs. 
Die Klasse SG 12 besuchte am 1. Februar 2023 mit den Lehrkräf-
ten Frau Nosiadek und Herr Wigishoff den Landtag in Stuttgart.
Im Vordergrund stand dabei die politische Bildung und Einblick 
ins tatsächliche Wirken der Politiker:innen. Nach einer kurzen Ein-
führung über die Zusammenstellung des Landtags und die Ge-
pflogenheiten bei Parlamentsdebatten, hatte die Gruppe der Ber-
tha die Möglichkeit, eine Landtagsdebatte mitzuverfolgen und 
konnte dabei auch eine Gesetztesabstimmung live miterleben.
Im Anschluss stand ein Gespräch mit Abgeordneten verschie-
dener Landtagsparteien (Fraktion GRÜNE: Barbara Saebel, CDU-
Fraktion: Christine Neumann-Martin, FDP/ DVP- Fraktion: Alena 
Trausche) auf dem Programm, bei dem die Jugendlichen die 
Möglichkeit hatten, Fragen an die Politiker zu stellen und wirklich 
mit ihnen in einen politischen Austausch zu treten. Dabei ent-
standen fruchtbare Diskussionen beispielsweise über die Umset-

zung der Digitalisierung an Schulen und die Gestaltung der Bil-
dungspolitik. Unsere Schüler:innen waren dabei so aktiv, dass die 
eingeplante Redezeit sogar um 15 Minuten überzogen wurde.
Fazit: Angewandte Politik ist spannender als man denkt und auch 
Jugendliche haben viel mehr dazu zu sagen als vielerorts oft an-
genommen wird.

Informationen der Feuerwehr

Abteilung Stadt

Übungstermine
Termine Aktive:
22.02. 19.30 Uhr Übung
24.02. 20.00 Uhr Ausschusssitzung
11.03. 18.00 Uhr Übung
15.03. 19.30 Uhr Führungskräftesitzung
22.03. 19.30 Uhr Übung

Termine Bambinifeuerwehr:
17.02. 18.00 Uhr Faschingsparty
03.03. 18.00 Uhr Übung
17.03. 18.00 Uhr Übung
31.03. 18.00 Uhr Übung

Interesse? Dann besuchen Sie uns doch einfach bei einer unserer 
Übungen am Gerätehaus in der Graf-Berthold-Straße.
Kontakt: info@feuerwehr-badherrenalb.de

Ihre Feuerwehr

Abteilung Neusatz-Rotensol

Übungstermine
Übung Aktive
24.02.2023 20:00 Uhr

Übung Jugendfeuerwehr
27.02.2023 18:00 - 20:00 Uhr

Übung Feuerfüchse
06.03.2023 17:00 - 18:00 Uhr

Förderverein der freiwilligen Feuerwehr 
Bad Herrenalb Abteilung Neusatz-Rotensol e.V.

Jahreshauptversammlung
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bad Herrenalb
Abteilung Neusatz-Rotensol e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Donners-
tag, 2.3.2023, um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Neu-
satz-Rotensol statt.
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Fördervereins sind recht 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Markus 

Merkle
2. Bericht des 1. Vorsitzenden Markus Merkle
3. Bericht des Schriftführers Axel Waidner
4. Kassenbericht des Kassiers Andreas Kauselmann
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Beratung des Geschäftsberichtes der Vorstandschaft
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wahl des 1. Vorsitzenden, des Kassiers, eines Beisitzers und 

der Kassenprüfer
9. Anträge
10. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung können bis zum 16.2.2023 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden Markus Merkle, Uhlandstraße 14, 
76332 Bad Herrenalb-Neusatz, eingereicht werden.


